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Präambel

Die Fachschaft Informatik besteht aus allen ordent-
lich immatrikulierten StudentInnen der Studiengänge
des Departments für Informatik an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg.

Sie sind die MitgliederInnen der Fachschaft Infor-
matik entsprechend § 23 Abs. (1) der Satzung der
Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg.

Alle MitgliederInnen der Fachschaft Informatik ha-
ben unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Re-
ligion oder Nationalität dieselben Rechte, Privilegien
und Pflichten innerhalb der Fachschaft Informatik.
Um diese Rechte, Privilegien und Pflichten zu schüt-
zen, zu achten und zu bewahren wurde diese Satzung
erstellt.

Die in dieser Ordnung enthaltenen Funktionsbeschrei-
bungen gelten in weiblicher und männlicher Form
gleichermaßen.

I. Teil
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich und Salvatorische

Klausel

(1) Die getroffenen Regelungen dieser Satzung gel-
ten für die Fachschaftsvollversammlung (F2V) und
die Arbeit eines gemeinsamen Fachschaftsrats (FSR)
gebildet aus den MitgliederInnen der Fachschaft In-
formatik.

(2) Die in Bundesgesetzen oder Landesgesetzen ge-
troffenen Regelungen für rechtsfähige Teilkörper-
schaften bleiben von dieser Satzung unberührt und
sind in vollem Maße wirksam.

(3) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird
dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen
nicht berührt. Es treten anstelle der unwirksamen
Bestimmungen die jeweiligen rechtskräftigen Rege-
lungen in Kraft.

(4) Höher geordnete Bestimmungen sind:

a) Satzung der Studierendenschaft der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg,

b) die Wahlordnung der Studierendenschaft der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,

c) das Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG),

d) die Finanzordnung der Studierendenschaft der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

§ 2
Änderungen der Satzung

(1) Änderungen dieser Satzung im Teil I und II sind
nur im Rahmen einer Fachschaftsvollversammlung
(F2V) durchzuführen.

(2) Änderungen dieser Satzung im Teil I und II sind
mittels schriftlichen Antrags in Verbindung mit einer
schriftlichen Änderungsvorlage möglich und wäh-
rend einer F2V vorzulegen.

(3) Anträge auf Änderungen dieser Satzung im Teil
I und II sind durch die Wahlleitung während einer
F2V zur Abstimmung zu bringen und werden bei
mindestens 2/3 Mehrheit angenommen.

(4) Änderungen dieser Satzung im Teil I und II sind
mit Annahme gültig und bis zum Einpflegen der Än-
derung in die Satzung dem Teil IV beizufügen unter
Vermerk von Datum, Uhrzeit und Unterschrift der
Wahlleitung auf der Änderungsvorlage.

(5) Änderungen dieser Satzung im Teil III sind wäh-
rend einer Fachschaftsrat-Sitzung möglich. Näheres
regelt Teil III der Satzung der Fachschaft Informa-
tik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
(Geschäftsordnung FSR).

(6) Änderungen an dieser Satzung, die keine inhaltli-
chen Punkte berühren, sondern lediglich redaktionel-
len Charakters sind, können außerhalb der F2V durch
den FSR in einer öffentlichen Sitzung vorgenommen
werden. Diese Änderungen werden auf der nächsten
F2V tabellarisch kurz vorgestellt und geprüft.

§ 2a
Inkrafttreten

(1) Die Teile I und II der Satzung der Fachschaft
Informatik sind nach Annahme durch 2/3 Mehrheit
während einer F2V in Kraft getreten.

§ 3
Fristen und Öffentliche

Bekanntmachungen

(1) Fristen laufen grundsätzlich an Veranstaltungsta-
gen um 18:00 Uhr aus. Ausnahmen sind gesondert
zu kennzeichnen.

(2) Eine Veranstaltungswoche besteht aus sechs Ver-
anstaltungstagen. Bei Änderungen der Anzahl der
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Veranstaltungstage pro Veranstaltungswoche gelten
die Fristen entsprechend.

(3) Beginn und Ende von Fristen sind bei öffentlichen
Bekanntmachungen zu vermerken.

§ 4
Verfügbarkeit der Satzung

(1) Diese Satzung ist durch den FSR:

a) vor dem Büro des FSR
b) und elektronisch

für die Fachschaft Informatik öffentlich zugänglich
zu machen.

II. Teil
Wahlordnung der Fachschaft
Informatik zur Bildung eines
Fachschaftsrats Informatik

§ 5
Fachschaftsrat Informatik (FSR)

(1) Der Fachschaftsrat Informatik (FSR) ist ein Or-
gan der Fachschaft gem. § 23 Abs. (5) 2. der Satzung
der Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg.

(2) Der FSR vertritt die Interessen der Mitgliede-
rInnen der Fachschaft Informatik und nimmt ihre
Belange wahr.

(3) Näheres regelt Teil III der Satzung der Fachschaft
Informatik der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg (Geschäftsordnung FSR).

§ 6
Wahlgrundsatz

(1) Die Wahl des FSR wird gemäß § 20 Abs. (2)
Satz 2 NHG in freier, gleicher und geheimer Wahl
ausgeübt. Ausnahmen der geheimen Wahl sind im
Folgenden geregelt und erfordern Einstimmigkeit der
anwesenden MitgliederInnen der Fachschaft Infor-
matik vor ihrer Anwendung.

(2) Die Regelungen der Wahlordnung der Studieren-
denschaft der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg haben Bestand und Gültigkeit, sofern hier nicht
ausdrücklich anders geregelt.

(3) Sofern nicht anders beschrieben, gilt eine Abstim-
mung als gewonnen, wenn:

a) die meisten Ja-Stimmen erreicht wurden, wann
immer anwendbar,

b) mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erreicht
wurden, wann immer anwendbar.

(4) Enthaltungen sind bei jeder Abstimmung zu er-
möglichen. Sie werden bei Ermittlungen von Mehr-
heiten, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben,
nicht berücksichtigt.

§ 7
Berechtigte Personen und

Wahlvorschläge

(1) Sich zur Wahl des FSR aufstellen und den FSR
zu wählen berechtigt ist jedeR ordentlich immatri-
kulierte StudentIn der Fachschaft Informatik. Sie/Er
gilt als berechtigte Person.

(2) Anwesenheit einer berechtigten Person bei der
F2V ist für ihre Stimmabgabe Voraussetzung. Diese
Vorschrift kann entfallen, falls der Wahlvorstand sich
dazu entschließt, die Wahl mittels eines geeigneten,
elektronischen Systems nach § 16 durchzuführen.

(3) Als Nachweis der Berechtigung ist eine gülti-
ge und am Wahltag ausgestellte Immatrikulationsbe-
scheinigung in Verbindung mit dem gültigen Studie-
rendenausweis der berechtigten Person dem Wahlvor-
stand bei einer F2V vor Ausgabe des Stimmzettels
vorzulegen. Alternativ kann auch ein gültiger Perso-
nalausweis oder Reisepass vorgelegt werden.

(4) Wahlvorschläge einzelner berechtigter Personen
oder Wahlvorschläge von Listen mindestens drei-
er berechtigter Personen (Personenlisten) sind dem
Wahlvorstand schriftlich bis zum Veranstaltungstag
vor der F2V vorzulegen.

(5) Die Wahlvorschläge sind dem Wahlbuch beizufü-
gen.

(6) Jedem Wahlvorschlag von Personenlisten ist eine
schriftliche Erklärung über die Prüfung auf Berech-
tigung aller Angehörigen dieser Personenliste mit
Datum und Unterschrift der einreichenden berechtig-
ten Person beizufügen.

(7) Falls Wahlvorschläge elektronisch öffentlich zu-
gänglich gemacht werden, dann ausschließlich auf
der Fachschaftswebsite oder über ein geeignetes Sys-
tem der Universität.
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§ 8
Fachschaftsvollversammlung (F2V)

(1) Die F2V ist ein Organ der Fachschaft Informatik
gem. § 23 Abs. (5) 1. der Satzung der Studierenden-
schaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

(2) Die F2V dient gem. § 24 Abs. (1) der Satzung der
Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg der Information und der politischen
Willensbildung zu allen Belangen, welche die Fach-
schaft Informatik betreffen. Sie kann Empfehlungen
an die Organe der Studierendenschaft sowie an die
Fakultäts-, Departments- und Institutsgremien abge-
ben.

(3) Die F2V wird durch den amtierenden FSR einbe-
rufen, vorbereitet und geleitet.

(4) Die F2V wählt zusätzlich zu § 21 Abs. (2) Satz
1 der Wahlordnung der Studierendenschaft der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg innerhalb der
ersten 24 Veranstaltungstage eines jeden Semesters
aus den berechtigten Personen der Fachschaft Infor-
matik den FSR.

(5) Die F2V muss außerdem gem. § 18 Abs. (1) der
Satzung der Studierendenschaft der Carl von Ossietz-
ky Universität Oldenburg einberufen werden:

a) auf Antrag der Mehrheit des amtierenden FSR,
b) auf Antrag 10 % aller berechtigter Personen.

(6) Die Sprache der F2V ist Deutsch.

(7) Während der F2V beantragter Wahlkampf zur
Wahl des FSR soll eine Stunde nicht überschreiten
und ist durch die Wahlleitung der F2V nach Zeit-
überschreitung unter Verweis auf diesen Absatz zum
Abbruch zu bringen.

(8) Die F2V zur Wahl des FSR folgt dem Ablauf:

a) Bestimmung des Protokollanten durch den Wahl-
vorstand und Aufnahme des Protokolls,

b) Wahl der Wahlleitung nach Wahlaufruf durch
den Wahlvorstand,

c) Begrüßung durch die Wahlleitung,
d) Vorstellung und Prüfung der redaktionellen

Änderungen der Satzung,
e) Anträge auf Änderungen für Teil I und II der

Satzung der Fachschaft Informatik der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg,

f) Anträge auf gemeinsame Erklärungen im Sin-
ne der politischen Willensbildung,

g) Wahlkampf,
h) Wahl des FSR,

i) Auszählung,
j) Bekanntgabe Wahlergebnis,
k) Mandatsvergabe an die gewählten berechtigten

Personen,
l) Mandatsabgabe durch die ausscheidenden Rats-

mitgliederInnen,
m) Sonstiges,
n) Verlesen und Überprüfen des Protokolls (Nä-

heres regelt § 14),
o) Auflösung F2V.

Näheres regelt § 16 der Wahlordnung der Fachschaft
Informatik der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg.

(9) Eine außerordentliche F2V ohne Wahlabsicht
zum FSR folgt dem Ablauf gem. Abs. (8). Statt einer
Wahlleitung wird eine Versammlungsleitung gewählt
und Abs. (8) Pkt. f) bis k) entfallen. Die Aufgaben
der Versammlungsleitung gelten gem. § 12 entspre-
chend.

§ 8a
Termin für die F2V

(1) Sofern nicht aus organisatorischen Gründen un-
möglich, soll die F2V am Mittwoch der dritten Wo-
che der Vorlesungszeit eines jeden Semesters von
14:00 bis 18:00 Uhr stattfinden.

§ 9
Öffentliche Bekanntmachung F2V

(1) Die öffentliche Bekanntmachung der F2V zur
Wahl des FSR hat durch den zu benennenden Wahl-
vorstand zu geschehen, mindestens mittels Aushangs
unverzüglich bei Festlegung des Termins. Dies gilt
für eine außerordentliche F2V entsprechend.

(2) Auf dem Aushang sind

a) Grund der F2V,
b) der Zeitpunkt der Festlegung des Termins für

die F2V,
c) der Zeitpunkt des Aushangs,
d) Datum, Uhrzeit und Ort der F2V,
e) die für F2V benannten berechtigten Personen

des Wahlvorstandes,
f) Fristende

sichtbar zu kennzeichnen.

(3) Etwaige Fristen beginnen mit dem Zeitpunkt des
Aushangs und enden am Veranstaltungstag vor der
F2V.
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§ 9a
Orte der öffentlichen Bekanntmachung

F2V

(1) Die öffentliche Bekanntmachung der F2V soll
an den Pinnwänden der Fachschaft in den Gebäuden
A2 und A4, am 10Vorne, sowie am Lötraum, außen
am Fachschaftsraum und wenn möglich in der ARBI
zum Aushang gebracht werden.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung der F2V ist als
Ankündigung auf Stud.IP (Veranstaltung: Fachschaft
Informatik) und der Fachschaftswebseite einsehbar
zu machen. Des Weiteren soll sie, wenn vorhanden,
auf Social Media und anderen Kanälen verbreitet
werden.

(3) Sollte sich die Universität im Sonderbetrieb be-
finden, kann (1) entfallen.

§ 10
Einsprüche

(1) Einsprüche gegen die Wahlberechtigung von zur
Wahl stehenden oder wählenden Personen sind dem
Wahlvorstand unverzüglich durch die Einspruch ein-
legende berechtigte Person mitzuteilen. Der Einspruch
muss mündlich, schriftlich oder auf andere Weise
übermittelt werden.

(2) Der Wahlvorstand hat mit Kenntnisnahme des
Einspruches unverzüglich über den Einspruch zu
entscheiden. Eine Prüfung auf Berechtigung einer
Person kann bis zur F2V durch den Wahlvorstand
aufgeschoben werden. Die Frist verlängert sich bei
Verzögerung der Kenntnisnahme durch den Wahlvor-
stand bis zur Kenntnisnahme jedoch nicht über den
Beginn der Wahl des FSR hinaus.

(3) Einsprüche sind statthaft, sofern sie einen erkenn-
baren Verstoß der in § 7 getroffenen Bestimmungen
erkennen lassen und schließen mit statthaftem Ein-
spruch belegte Person von der Wahl des FSR aus.

(4) Anfechtungen der Entscheidung des Wahlvor-
stands sind nicht statthaft.

(5) Einsprüche sind schriftlich im Wahlbuch festzu-
halten.

§ 11
Wahlvorstand

(1) Der amtierende FSR benennt aus zwei freiwil-
lig gemeldeten berechtigten Personen den Wahlvor-
stand.

(2) Bei mehreren freiwillig gemeldeten berechtigten
Personen werden diejenigen berechtigten Personen
benannt, die nach Abstimmung während der nächst-
möglichen FSR-Sitzung die einfache Mehrheit er-
reicht haben.

(3) Der Wahlvorstand ist damit beauftragt:

a) den Termin der nächsten F2V in Verbindung
mit einer Wahl des Fachschaftsrats bekannt
zu geben und die Daten gem. § 9 Abs. (2) zu
kennzeichnen,

b) Stimmzettel für alle zulässigen Wahlverfahren
gem. § 15 vorzubereiten,

c) Einsprüche von berechtigten Personen zu prü-
fen,

d) das Wahlbuch zu führen,
e) die Wahlleitung bei der Wahl des Fachschafts-

rats während der F2V zu unterstützen,
f) eine Wahlurne und eine Wahlkabine (oder einen

geschützter Wahlbereich) vorzubereiten,
g) die Annahme der Wahl sowie Kontaktdaten der

gewählten Mandatsträger unmittelbar schrift-
lich festzuhalten.

(4) Der Rücktritt vom Wahlvorstand kann nur unter
Nennung/Wahl einer Vertretung durch eine berechtig-
te Person erfolgen. Dieser Vorgang ist im Wahlbuch
festzuhalten.

(5) Mit erfolgreicher Wahl des FSR und erfolgter
Durchführung von Abs. (3) Pkt. g) ist der Wahlvor-
stand nach der F2V aus seinem Amt entlassen. Dieser
Vorgang ist im Wahlbuch festzuhalten.

§ 12
Wahlleitung

(1) Die Wahlleitung wird zu Beginn der F2V zur
Wahl des FSR nach Aufruf des Wahlvorstands aus al-
len freiwilligen, berechtigten, anwesenden und nicht
zur Wahl stehenden Personen gewählt. Der berech-
tigten Person mit einfacher Mehrheit wird die Wahl-
leitung übertragen.

(2) Die Wahlleitung ist damit beauftragt:

a) die Wortführung und -lenkung der F2V zu
übernehmen,

b) die Begrüßung zur F2V durchzuführen,
c) Wahlkampf nach Zeitüberschreitung unter Ver-

weis auf § 8 Abs. (7) zum Abbruch zu bringen,
d) schriftliche Anträge auf Änderung von Teil I

und II der Satzung der Fachschaft Informatik
der Carl von Ossietzky Universität vorzustel-
len und zur Abstimmung zu bringen,
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e) Anträge auf politische Willensbildung anzuhö-
ren und ggf. zur Abstimmung zu bringen,

f) die Wahl gem. dem anzuwendenden Wahlver-
fahren ordentlich durchzuführen,

g) ggf. Neuwahlen durchzuführen,
h) das Wahlergebnis bekanntzugeben,
i) den Mandatswechsel durchzuführen,
j) Die Mandatsträger zur konstituierenden Sit-

zung des FSR aufzufordern,
k) bei Scheitern der dritten Neuwahl einen Ter-

min für eine neue F2V zur Wahl des FSR in-
nerhalb der nächsten 24 Veranstaltungstage
bekannt zu geben,

l) die F2V aufzulösen.

(3) Mit Auflösung der F2V ist die Wahlleitung aus
ihrem Amt entlassen.

(4) Der Rücktritt von der Wahlleitung während der
F2V kann nur unmittelbar unter Wahl einer freiwilli-
gen berechtigten Person zur Wahlleitung geschehen
und ist nur mit erfolgreicher Wahl des Nachfolgers
zulässig.

§ 13
Wahlbuch

(1) Das Wahlbuch wird durch den Wahlvorstand
schriftlich oder elektronisch geführt, vom Zeitpunkt
der Festlegung des Termins für die F2V bis zur Auf-
lösung der F2V.

(2) Es soll beinhalten:

a) die für F2V benannten berechtigten Personen
des Wahlvorstandes,

b) den Zeitpunkt der Festlegung des Termins für
die F2V,

c) den Zeitpunkt des Aushangs,
d) Ort, Datum und Uhrzeit der F2V,
e) beigefügte Namen der zur Wahl vorgeschlage-

nen berechtigten Personen oder Personenlis-
ten,

f) eingelegte Einsprüche und die Entscheidung
über Einsprüche,

g) Kopie des Protokolls der F2V,
h) Entlassung/Wechsel des Wahlvorstandes.

(3) Jedem Eintrag haben Datum und Name des Ein-
tragenden des Wahlvorstandes vorzustehen.

(4) Im Falle des nicht handschriftlichen Führens des
Wahlbuches gilt Abs. (3) analog.

(5) Eine Mehrfachnutzung des Wahlbuches für meh-
rere F2V ist möglich.

§ 14
Schriftliches Protokoll der F2V

(1) Über die F2V zur Wahl eines FSR ist schriftlich
Protokoll zu führen durch eine freiwillige Person.

(2) Das Protokoll soll beinhalten:

a) die Benennung des Protokollanten,
b) die Benennung der Wahlleitung unter Angabe

des Abstimmungsergebnisses,
c) das Datum und Uhrzeit des Beginns der F2V,
d) die Begrüßung,
e) schriftliche Anträge auf Änderung von Teil I

und II der Satzung der Fachschaft Informatik
der Carl von Ossietzky Universität sowie deren
Abstimmungsergebnisse,

f) Anträge zur politischen Willensbildung durch
berechtigte Personen,

g) zur Wahl stehende berechtigte Personen oder
Personenlisten,

h) die Abstimmung und Feststellung des Wahler-
gebnisses,

i) den Vermerk über Mandatsvergabe an den ge-
wählten Fachschaftsrat,

j) das Ende der F2V.

(3) Bei Ausscheiden des Protokollanten ist durch die
Wahlleitung ein neuer Protokollant zu ermitteln. Abs.
(1) bleibt davon unberührt.

(4) Vor dem Ende der F2V ist das Protokoll zu verle-
sen.

(5) Nach dem Verlesen ohne Einwände oder Anmer-
kungen wird das Protokoll dem Wahlvorstand zur
Sichtprüfung vorgelegt.

(6) Sollte es nicht möglich sein, das Protokoll wäh-
rend der F2V zu verlesen, kann die Verlesung auf
Antrag in der konstituierenden Sitzung des neuen
FSR stattfinden. Abs. (5) gilt entsprechend.

§ 15
Wahlverfahren

(1) Zulässige Verfahren zur Wahl des FSR Informatik
sind:

a) Personenwahlen,
b) Wahl von Personenlisten (Listenwahl).

(2) Eine Kombination der in Abs. (1) genannten
Wahlverfahren ist nicht zulässig.

(3) Ein Personenliste besteht aus mindestens drei
berechtigten Personen.
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(4) Eine berechtigte Person kann ausschließlich einer
Personenliste angehören.

(5) Eine Listenwahl ist nur zulässig, sofern ausschließ-
lich Personenlisten zur Wahl stehen.

(6) In allen anderen Fällen ist nur die Personenwahl
zulässig.

§ 16
Durchführung der Wahl

(1) Der Beginn der Wahl wird durch die Wahlleitung
während der F2V erkennbar ausgerufen.

(2) Es ist durch den Wahlvorstand im Vorfeld sicher-
zustellen, dass:

a) mindestens eine Wahlkabine oder ein geschütz-
ter Bereich zur Abstimmung bereitsteht,

b) eine Wahlurne vorhanden ist,
c) ein Stimmzettel je anwesender berechtigter

Personen zur Verfügung steht.

(3) Sofern nur Personenlisten zur Wahl stehen, wird
vom Wahlleiter mittels offener Wahl bestimmt, ob
eine Listenwahl zur Anwendung kommt. Bei einfa-
cher Mehrheit wird eine Listenwahl durchgeführt. In
allen anderen Fällen kommt die Personenwahl zur
Anwendung.

(4) Steht nur eine Personenliste zur Wahl und wird
eine Listenwahl genutzt, so kommt § 16a zur Anwen-
dung.

(5) Die Stimmabgabe einer jeden berechtigten Person
findet im Geheimen mittels Stimmzettel statt.

(6) Jede berechtigte Person hat Anrecht auf einen
Stimmzettel. Jede berechtigte Person hat:

a) bei einer Personenwahl pro Person eine Stim-
me, um für Ja oder Nein zu stimmen,

b) bei einer Listenwahl maximal so viele Stim-
men wie Personenlisten zur Wahl stehen, um
die gewünschten Personenlisten mit Ja zu be-
stätigen. Eine Mehrfachvergabe von Ja-Stimmen
pro Personenliste ist unzulässig.

Jede berechtigte Person hat in den entsprechenden
Feldern ein deutliches Zeichen schriftlich zu setzen.
§ 6 Abs. (4) hat Bestand.

(7) Der Wahlvorstand führt handschriftlich oder elek-
tronisch eine Liste über die Ausgabe von Stimmzet-
teln an berechtigte Personen. Die Berechtigung der
Person ist bei Ausgabe des Stimmzettels durch den
Wahlvorstand zu überprüfen.

(8) Ein Stimmzettel gilt als ungültig, wenn:

a) bei Personenwahl pro Zeile mehr als ein deut-
liches Zeichen zu erkennen ist,

b) bei Personenwahl in mindestens einer der Lis-
tenzeilen ein deutliches Zeichen gesetzt wur-
de,

c) bei Listenwahl in mindestens einer Personen-
zeile ein deutliches Zeichen gesetzt wurde,

d) auf dem Stimmzettel etwas anderes als ein
deutliches Zeichen pro Zeile schriftlich gesetzt
wurde,

e) der Stimmzettel beschädigt wurde und Teile
nicht mehr zu erkennen sind. Ein ungültiger
Stimmzettel wird zur Auszählung nicht hinzu-
gezogen. Die Ungültigkeit liegt im Ermessen
der Wahlleitung. Einsprüche zur Entscheidung
über Ungültigkeit sind nicht statthaft.

(9) Nach Abgabe aller Stimmzettel beginnt die Aus-
zählung der Stimmabgaben durch den Wahlvorstand,
der:

a) die ungültigen Stimmzettel auszählt,
b) die gültigen Stimmzettel auszählt,
c) die Stimmen der gültigen Stimmzettel gem.

des Wahlverfahrens zusammenzählt,
d) das Ergebnis der Auszählung verkündet,
e) das Ergebnis der Wahlleitung überreicht,

(10) Die Wahlleitung gibt nach Erhalt des Wahler-
gebnisses die Sieger der Wahl bekannt und fragt die
anwesenden gewählten Personen um Annahme der
Wahl. Während der Wahl nicht anwesende gewählte
Personen sind durch Mandatsträger nach der F2V
baldmöglichst um Annahme der Wahl zu fragen.

(11) Bei Annahme der Wahl beginnt das Mandat der
gewählten Person. Haben mindestens drei Personen
die Wahl angenommen, hat der gewählte FSR die
Mandate erhalten und der ausscheidende FSR seine
Mandate abgegeben.

(12) Das Mandat kann bei Annahme der Wahl erhal-
ten:

a) bei einer Personenwahl diejenigen berechtig-
ten Personen, die eine absolute Mehrheit er-
reicht haben,

b) bei einer Listenwahl die Angehörigen der Per-
sonenliste, die eine einfache Mehrheit erreicht
hat.

(13) Die Wahl gilt als erfolgreich, wenn:
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a) bei einer Personenwahl mindestens drei be-
rechtigte Personen eine absolute Mehrheit er-
reicht haben,

b) bei einer Listenwahl eine Personenliste ge-
winnt, d.h. einfache Mehrheit durch die meis-
ten Stimmen erreicht hat.

(14) Eine Wahl gilt als gescheitert, wenn:

a) bei einer Personenwahl zwei oder weniger be-
rechtigte Personen eine absolute Mehrheit er-
reicht haben,

b) bei einer Listenwahl keine Personenliste ge-
winnt, d.h. keine einfache Mehrheit durch eine
Personenliste erreicht wurde. Die Wahl ist in
diesem Falle maximal zweimal zu wiederho-
len. Eine Stichwahl ist nicht zulässig.

(15) Die Wahl wird durch die Wahlleitung erkennbar
mündlich beendet.

(16) Sollte eine Präsenzwahl aufgrund des Sonderbe-
triebes der Universität nicht möglich sein, kann die
Wahl alternativ über ein geeignetes System durchge-
führt werden. Hierbei müssen gleichwertige Wahlbe-
dingungen zu einer Präsenzwahl hergestellt werden.
Dies umfasst die Möglichkeit einer Listenwahl, die
Möglichkeit einer Personenwahl, sowie die Möglich-
keit einer geheimen Wahl.

(17) Das in Abs. (16) beschriebene Verfahren kann
auch außerhalb des Sonderbetriebes der Universität
angewendet werden, wenn der Wahlvorstand sich
dazu entschließt, die Wahl mit der Unterstützung
digitaler Systeme abzuhalten.

§ 16a
Verkürzte Listenwahl

(1) Steht nur eine einzige Personenliste zur Wahl und
wurde eine Listenwahl als Wahlverfahren bestimmt,
so hat jede berechtigte Person das Recht auf eine
Stimme, um für Ja oder Nein zu stimmen.

(2) Per offener Abstimmung ermittelt die Wahllei-
tung die Durchführung einer offenen Wahl durch
anwesende berechtigte Personen. Gibt es keine Ge-
genstimmen, darf die Wahl offen per Handzeichen
durchgeführt werden. Eine Prüfung der Berechtigung
der wählenden Personen sowie eine Stimmauszäh-
lung ist erforderlich.

(3) Erreicht die zur Wahl stehende Personenliste eine
absolute Mehrheit, gilt die Wahl als erfolgreich. In
allen anderen Fällen gilt die Wahl als gescheitert.

(4) Ist die Wahl erfolgreich, können die Angehörigen
der einzelnen Personenliste durch Annahme der Wahl
die Mandate erhalten.

§ 17
Bekanntgabe Wahlergebnis

(1) Ist eine Wahl des FSR erfolgreich und die F2V
ist aufgelöst, so ist durch den gewählten FSR zum
nächstmöglichen Zeitpunkt mindestens per Aushang
das Wahlergebnis bekannt zu geben.

§ 18
Amtsantritt FSR

(1) Mit Annahme des Wahlergebnisses sind die ge-
wählten berechtigten Personen zur Bildung eines
FSR im Amt und beginnen, nach Aufruf durch die
Wahlleitung, in der nächsten Woche zum gewöhn-
lichen Sitzungstermin mit der konstituierenden Sit-
zung.

(2) Gewählte berechtigte Personen werden mit An-
nahme der Wahl Mandatsträger.

§ 19
Amtsabtritt FSR

(1) Mit dem gewählten FSR im Amt scheidet der
abgewählte FSR aus dem Amt.

(2) Ausscheidende Personen verlieren ihr Mandat
während der F2V durch die Annahme der Wahl min-
destens drei gewählter berechtigter Personen.

§ 20
Scheitern der Wahl

(1) Ist eine Wahl des FSR gescheitert, bleibt der am-
tierende FSR im Amt, bis bei einer folgenden F2V
ein FSR ins Amt gewählt wurde.

III. Teil
Geschäftsordnung des

Fachschaftsrats Informatik

§ 21
Ratsmitgliedschaft und Amtszeit

(1) Mit Ernennung zum Mandatsträger während der
F2V einer berechtigten Person beginnt die Amtszeit
der berechtigten Person im FSR. Sie gilt als Rats-
mitglied des FSR Informatik und besitzt Stimmrecht
während der FSR-Sitzung.
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(2) Die Amtszeit eines Ratsmitgliedes endet:

a) mit Abgabe des Mandats während der F2V,
b) mit Ende der Mitgliedschaft in der Fachschaft

Informatik,
c) mit freiwilligem schriftlichem Rücktritt.

§ 22
Aufgaben des FSR

(1) Die Aufgaben des FSR sind:

a) die Konstituierung des FSR während der ersten
FSR-Sitzung nach einer F2V,

b) die Einberufungen von F2V,
c) die studentische Selbstverwaltung innerhalb

der Fachschaft Informatik zu organisieren,
d) die fachlichen Belange der Fachschaft Infor-

matik in Universität und Gesellschaft wahrzu-
nehmen,

e) die Fachschaft Informatik in fachlicher Hin-
sicht zu beraten,

f) die Fachschaft Informatik fachschaftsübergrei-
fend, hochschulpolitisch, überörtlich und inter-
national zu vertreten,

g) die Bereitschaft zu aktiver Toleranz in der Fach-
schaft Informatik zu fördern,

h) den sozialen Zusammenhalt der Fachschaft In-
formatik und anderer Studierenden zu fördern
und zu festigen,

i) die Transparenz der Ratsarbeit sicherzustellen,
j) die Mitarbeit in den Gremien der Universität

und Fakultäten zu fördern,
k) die Mitarbeit und Organisation eines Orientie-

rungstages oder einer Orientierungswoche.

§ 23
Mitgliederanzahl und

Beschlussfähigkeit des FSR

(1) Die Mindestanzahl der RatsmitgliederInnen be-
trägt drei Mandate.

(2) Sind weniger als drei Mandate während einer
Amtszeit des FSR vorhanden, ist eine F2V zur Wahl
eines FSR einzuberufen.

(3) Die Beschlussfähigkeit des FSR ist während der
FSR-Sitzung festzustellen. Es sollen mindestens drei
RatsmitgliederInnen während der FSR-Sitzung stän-
dig anwesend sein.

§ 24
FSR-Sitzung

(1) In der Vorlesungszeit findet die FSR-Sitzung wö-
chentlich mittwochs von 14:00 bis 16:00 c.t. Uhr
statt.

(2) In der vorlesungsfreien Zeit findet die FSR-Sitzung
zweiwöchentlich mittwochs 14:00 bis 16:00 c.t. Uhr
statt.

(3) Die FSR-Sitzung ist grundsätzlich öffentlich und
Gästen zugänglich zu machen. Anwesende Gäste
haben Tagespunktrecht.

(4) Gäste haben auf angenommenen Antrag eines
Ratsmitgliedes Stimmrecht.

(5) Auf angenommen Antrag eines Ratsmitgliedes
kann ein Teil der FSR-Sitzung als intern ausgerufen
werden. Gäste wohnen dem internen Teil grundsätz-
lich nicht bei. Mit Abschluss des internen Teils ist
die Sitzung wieder öffentlich zu machen.

(6) Der FSR bestimmt eine Moderation und einen
Protokollanten für jede FSR-Sitzung.

(7) Die Moderation:

a) eröffnet die FSR-Sitzung,
b) erteilt und entzieht auf der FSR-Sitzung das

Wort,
c) führt die FSR-Sitzung durch,
d) führt Abstimmungen durch,
e) ruft auf angenommen Antrag einen internen

Teil der Sitzung aus,
f) schließt die Sitzung.

§ 25
Protokoll

(1) Der FSR führt über die FSR-Sitzung ein öffent-
lich zugängliches Protokoll.

(2) Der FSR führt über interne Teile der FSR-Sitzung
ein gesondertes nicht öffentliches Protokoll.

(3) Das Protokoll soll beinhalten:

a) Datum der Sitzung,
b) Anzahl der RatsmitgliederInnen und der Gäste,
c) Name der Moderation,
d) Name des Protokollanten,
e) Genehmigung des Protokolls der letzten Sit-

zung,
f) Berichte, Meinungsbilder, Finanzanträge,
g) Termine,
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h) Ergebnisse und Informationen der jeweiligen
Tagespunkte,

i) Abstimmungsergebnisse.

(4) Ein internes Protokoll verweist auf das öffentliche
Protokoll zu dem es gehört.

(5) Das Protokoll wird durch mindestens zwei Rats-
mitgliederInnen überprüft. Das Umlaufverfahren ist
bis einschließlich einem Veranstaltungstag vor der
nächsten FSR-Sitzung zulässig.

§ 26
Umlaufverfahren

(1) Abstimmungen zu Tagespunkten oder Änderun-
gen von Teil III der Satzung der Fachschaft Informa-
tik können im Umlaufverfahren beantragt werden.

(2) Das Umlaufmittel ist allen RatsmitgliederInnen
kenntlich zu machen.

(3) Der Zeitraum des Umlaufverfahrens kann auf bis
zu 24 Veranstaltungstage nach Antrag auf Umlauf-
verfahren frei gewählt werden.

§ 27
Finanzanträge und

zeichnungsberechtigte Personen

(1) Finanzanträge sind in einer Sitzung des FSR zu
stellen und sind immer öffentlich.

(2) Die Beschlussfähigkeit für einen Antrag muss vor-
her sichergestellt werden. Diese beträgt mindestens
30 % der Mandate. Das Umlaufverfahren ist bis ein-
schließlich einem Tag vor der nächsten FSR-Sitzung
zulässig.

(3) Ein Finanzantrag gilt als angenommen, wenn die-
ser mehr Ja-Stimmen als kombinierte Nein-Stimmen
und Enthaltungen hat.

(4) Finanzanträge müssen innerhalb von 14 Tagen
von den zeichnungsberechtigten Personen bearbeitet
werden und beim ASTA vorgelegt werden. Andere
Fristen sind nach Absprache möglich.

(5) Die Wahl der zeichnungsberechtigten Personen
soll innerhalb von 2 Wochen nach der Fachschafts-
vollversammlung stattfinden. Es müssen immer min-
destens 2 Personen zeichnungsberechtigt sein.

(6) Nachwahlen oder Austritte sind jederzeit möglich.
Es können Neuwahlen stattfinden. Sollten weniger
als zwei zeichnungsberechtigte Personen im Amt
sein, so muss neu gewählt werden.

§ 28
Änderungen und Annahme der

Geschäftsordnung

(1) Die Annahme der Geschäftsordnung des Fach-
schaftsrats Informatik oder schriftlich vorliegende
Änderungen der Geschäftsordnung erfolgt durch Ab-
stimmung aller Ratsmitglieder und sind bei 2/3 Mehr-
heit angenommen. Inkrafttreten erfolgt mit Annahme.
Nicht-Abstimmung gilt als Enthaltung.

(2) Das Umlaufverfahren ist zulässig.

§ 28a
Inkrafttreten

(1) Der Teil III der Satzung der Fachschaft Informatik
ist nach Annahme durch 2/3 Mehrheit aller Ratsmit-
gliederInnen während einer FSR-Sitzung oder eines
Umlaufverfahrens in Kraft getreten.

§ 29
Grundlage der Geschäftsordnung

(1) Die Grundlage der Geschäftsordnung sind §§ 1, 6
Abs. (2), 7, 8, 9, 11, 15 Abs. (2), 16 Abs. (3), 18, 23,
24, 25 und 26 der Satzung der Studierendenschaft
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
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IV. Teil
Anhänge


